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Landkreis: Rems-Murr-Kreis 
Gemeinde: Rudersberg 
Gemarkung: Asperglen; Flur 1 (Krehwinkel) 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  

Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB 

Staufenstraße Nord 

Maßstab 1:500               
Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet. 

Projektnummer: 220210119 

 
Plüderhausen, den 09.09.2021 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am 21.09.2021 

Auslegungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB) am 21.09.2021 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am 30.09.2021 

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 30.09.2021 

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB)                von 08.10.2021 bis 08.11.2021 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am .... 21.12.2021 

 

Ausgefertigt: Rudersberg, den .........................   

 
Raimon Ahrens, Bürgermeister 

Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften, In - Kraft - Treten (§ 10 (3) BauGB) am .... 13.01.2022 

Zur Beurkundung: 

Raimon Ahrens, Bürgermeister 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 13b des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) und § 4 Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. 
S. 698), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 
313). Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche bau-
polizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Staufenstraße Nord“ 
 Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) - § 4 BauNVO. Die Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO werden 
gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Siehe Einschrieb im Plan 

a) Grundflächenzahl (§ 16 (2) Nr.1 BauNVO + § 19 BauNVO) 

b) Zahl der Vollgeschosse (§ 16 (2) Nr. 3 BauNVO + § 20 BauNVO) 

c) Höhe baulicher Anlagen (§ 16 (2) Nr. 4 BauNVO + § 18 BauNVO) 
Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung des höchsten Gebäude-
punkts (HGP, Schnittpunkt der Dachhautoberkanten) festgesetzt. Unterschreitungen sind 
zulässig. 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 
Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) der Hauptgebäude ist im Bebauungsplan als Normal-
nullhöhe (m üNN) als Höchstmaß festgesetzt. Abweichungen +/- 30 cm sind zulässig. 

1.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 
Längsachsen der Gebäude parallel zu den Richtungspfeilen im Plan. 

1.5 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

offen, zugelassen sind nur Einzelhäuser ( ). 

1.6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 
Die zulässige Zahl der Wohnungen ist begrenzt auf zwei Wohnungen im Einzelhaus. 

1.7 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 
1. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt.  

2. Überschreitungen der festgesetzten Baugrenzen mit untergeordneten Bauteilen und Vor-
bauten im Sinne des § 5 (6) LBO um bis zu 1,5 m sind zulässig. Mit Terrassen und Bal-
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konen bis zu max. 3 m Tiefe und 5 m Breite sind Überschreitungen der festgesetzten 
Baugrenzen zulässig. Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss mindestens 2 m betra-
gen. Die nachbarrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. 

1.8 Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 
14 und § 23 BauNVO) 
a) Garagen - eingeschossig - sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und 

auf den dafür vorgesehenen Flächen (Ga) zulässig. Sie können ausnahmsweise auf den 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden. Offene Stellplätze und Car-
ports sind - im Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche - allgemein außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  

Von befestigten öffentlichen Verkehrsflächen und Feldwegen müssen mit seitlichen oder 
hinteren Außenwänden Abstände von mindesten 0,5 m eingehalten werden. Der Ein- und 
Ausfahrtsbereich von freistehenden Garagen muss mindestens 5,0 m, der von überdach-
ten Stellplätzen (Carports) ohne geschlossene Außenwände mind. 1,0 m Abstand zur öf-
fentlichen Verkehrsfläche einhalten.  

b) Nebenanlagen in Form von Gebäuden im Sinne des § 2 (2) LBO sind bis zu einer Größe 
von max. 30m³ auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Ihre Anzahl ist 
auf ein (1) Nebengebäude pro Baugrundstück beschränkt. Von öffentlichen Verkehrsflä-
chen muss ein Abstand von mind. 2,0 m eingehalten werden. 

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und   
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
a) Die Befestigung von Stellplätzen und Garagenzufahrten darf nur wasserdurchlässig erfol-

gen (Rasensteine, Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches). Wasserundurchlässiges 
Pflastermaterial ist unzulässig. 

b) Zur Vermeidung anlagebedingter Bodenbeeinträchtigung ist bei allen Baumaßnahmen 
der Oberboden nach Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzuführen. 

c) Zur Minimierung baubedingter Bodenverdichtungen sind die verdichteten Bereiche nach 
Abschluss der Baumaßnahmen wirkungsvoll zu lockern. 

d) Zur Schonung nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche 
und abstrahlungsarme Leuchtmittel nach dem neuesten Stand der Technik zu verwen-
den. Es sind Leuchten zu wählen, die kein Streulicht erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist 
auf das unbedingte erforderlich Maß zu beschränken 

e) Bei Abbrucharbeiten, Gehölzrodungen und Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass 
keine Lebensstätten geschützter Tierarten (z.B. Vogelnester, Fledermausquartiere, Mulch 
bewohnende Käfer oder Eidechsenvorkommen) beeinträchtigt werden. Die artenschutz-
rechtliche Unbedenklichkeit der Maßnahmen ist durch einen Sachkundigen zu bestätigen. 
Eventuell erforderliche Gebäudeabbrüche und Gehölzrodungen dürfen nur außerhalb der 
Vogelbrutzeit im Winter (01. Oktober bis 28./29. Februar) durchgeführt werden. 

1.10 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 
a) Pflanzzwang - Einzelbäume (PZ/E): An den im Plan durch Planzeichen festgesetzten Stel-

len sind standortgerechte, hochstämmige Laubbäume zu pflanzen und dauernd zu unter-
halten. Die örtliche Lage im Lageplan ist nicht bindend. (Artenempfehlung siehe 1.10 c). 

b) Flächiger Pflanzzwang (PZ): Die mit Pflanzzwang belegten Flächen sind durchgehend mit 
heimischen, standortgerechten Laubsträuchern zu bepflanzen. Je angefangene 75 m² zu 
bepflanzender Fläche je Baugrundstück sind mindestens vier Sträucher zu pflanzen und 
dauerhaft zu sichern. Bei Strauchpflanzungen sind 2 x verpflanzte Gehölze mit Ballen mit 
einer Höhe von 100-150 cm zu verwenden. Abgängige Sträucher sind durch gleichwertige 
Nachpflanzungen zu ersetzen. (Artenempfehlung siehe 1.10 c).  

c) Artenempfehlung zum Pflanzzwang: Bäume, 4 x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang 16-
18 bzw. 18-20 (Sortenauswahl ist möglich): Bergahorn - Acer pseudoplatanus, Birne - 
Pyrus communis, Eisbeere - Sorbus torminalis, Feldahorn - Acer campestre, Gewöhnli-
che Traubenkirsche - Prunus padus, Hainbuche - Carpinus betulus, Speierling - Sorbus 
domestica, Spitzahorn - Acer platanoides, Vogelbeere - Sorbus aucuparia, Vogel-Kirsche 
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- Prunus avium, Winterlinde - Tilia cordata, heimische Obstbäume. Sträucher, 2 x ver-
pflanzt mit Ballen, Höhe 40 -60 cm /100 - 150 cm: Echte Hunds-Rose - Rosa canina, Ha-
selnuss - Corylus avellana, Heckenkirsche - Lonicera xylosteum, Gewöhnlicher Liguster - 
Ligustrum vulgare, Gewöhnliches Pfaffenhütchen - Euonymus europaeus, Gemeiner 
Schneeball - Viburnum opulus, Roter Hartriegel - Cornus sanguinea, Schwarzer Holunder 
- Sambucus nigra, Trauben-Holunder - Sambucus racemosa, Wolliger Schneeball - 
Viburnum lantana, Wein-Rose - Rosa rubiginosa. 

Hinweise: 

a) Auf die Einhaltung der Bestimmungen der § 20 und 27 DSchG wird verwiesen. Sollten bei 
der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichti-
gen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) 
oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind 
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu er-
halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart 
(Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen.) 

b) Die Inhalte des Merkblattes „Bodenschutz bei Baumaßnahmen“ des Landratsamtes 
Rems-Murr-Kreis sind bei allen Erdarbeiten zu beachten (Download unter www.rems-
murr-kreis.de ► Landratsamt Politik ► Bürgerservice ► Online-Service ► Formulare ► 
Umweltschutz). 

c) Beim Bau und Betrieb von Zisternen ist das Merkblattes „Speicherung von Regenwasser 
für Brauchwasserzwecke“ des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis sind bei allen Erdarbeiten 
zu beachten (Download unter www.rems-murr-kreis.de ► Landratsamt Politik ► Bür-
gerservice ► Online-Service ► Formulare ► Umweltschutz). 

d) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die 
Eigentümer von an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken das Anbrin-
gen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuch-
tung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und 
Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf ihrem Grundstück zu dulden haben. 

e) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. Beab-
sichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit 
Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor deren Ausführung 
anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so 
sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und das 
Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 (1) und (6) WG). 

f) Auf Grundlage der geologischen Untergrundverhältnisse werden den Bauherren objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gem. DIN 4020 empfohlen.  

g) Von der Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und von den 
landwirtschaftlichen Betrieben in Krehwinkel können unvermeidbare Emissionen, wie Ge-
rüche durch Düngung und Pflanzenschutzmittel, Lärm oder Stäube ausgehen, die als 
ortsüblich hinzunehmen sind.   
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2.Örtliche Bauvorschriften                                        
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans  
„Staufenstraße Nord“  

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
a) Dachform und Dachneigung: 

Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: Entsprechend Planeintrag.  

 Garagen und Carports: Es sind ausschließlich extensiv begrünte Flachdächer zulässig. 

Von den Festsetzungen ausgenommen sind untergeordnete Dachflächen, Dachaufbau-
ten, Wege, Dachterrassen u.ä..  

b) Farbgebung der Dächer der Hauptgebäude: Die geneigten Dachflächen sind mit klein-
formatigen (Ziegelgröße), naturroten bis rotbraunen oder anthrazitfarbenen Dachde-
ckungselementen einzudecken oder zu begrünen. Photovoltaik-Anlagen sind allgemein 
zulässig. Parabolantennen sind farblich ihrem Hintergrund anzugleichen.  

c) Farbgebung der Außenfassaden: Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. Materia-
lien sind unzulässig. 

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Einfriedungen 
Als Einfriedungen sind Hecken aus heimischen Sträuchern (z.B. Wildrose, Holunder, Hasel, 
Liguster, Schneeball, Hartriegel, Hainbuche), Holzzäune oder Mauern zulässig. Drahtzäune 
sind nur in Verbindung mit Naturhecken zulässig. 

Einfriedungen: 

- lebende Einfriedungen (Hecken): max. 1,5 m 

- Holzzäune:       max. 1,2 m 

- massive Einfriedungen (Mauern): max. 0,5 m, geländebedingte Stützmauern sind bis 
maximal 1,5 m zulässig, verbleibende Höhenunterschiede sind abzuböschen. 

Von befahrbaren Verkehrsflächen ist mit Einfriedungen und Stützmauern ein Grenzabstand 
von mindestens 0,5 m einzuhalten.  

2.3 Unbebaute Flächen der bebauten Grundstücksteile (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
Nicht überbaute Grundstücksflächen, die nicht als Zufahrten, Stellflächen, Fahrgassen, Feu-
erwehraufstellflächen und Wege benötigt werden, sind zu begrünen, gärtnerisch anzulegen, 
zu gestalten, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.  

Kies-, Schotter- und Steingärten sowie Kunstrasenflächen sind unzulässig. 

2.4 Antennenanlagen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 
Je Gebäude ist max. 1 Außenantenne und 1 Parabolantenne zulässig. 

2.5 Erhöhung der Zahl der Stellplätze (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 
Abweichend von § 37 (1) LBO wird die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen in Abhängig-
keit von der Wohnungsgröße wie folgt festgesetzt: 

a) bei einer Wohnfläche bis zu 40 m²   1 Stellplatz je Wohnung 

b) zwischen 40 und 70 m²      1,5 Stellplätze je Wohnung 

c)  bei Wohnungen über 70 m²     2 Stellplätze je Wohnung 

Halbe Stellplätze sind im Gesamtergebnis aufzurunden. 

Innerhalb der Stauraumflächen vor den Garagen bzw. Carports können keine baurechtlich 
anrechenbaren Stellplätze nachgewiesen bzw. ausgewiesen werden.  
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2.6 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser (§ 
74 Abs. 3, Nr. 2 LBO) 
Dachwasser ist getrennt vom häuslichen Abwasser in Zisternen zu erfassen und gedrosselt 
dem Abfluss zuzuleiten. Hierbei ist die DIN 1988 zu beachten. Die Zisternen sind mit einem 
Retentionsvolumen von mind. 2,0 m³/100 m² angeschlossener Dachfläche und einem Dros-
selabfluss von mind. 0,15l/s/100 m² angeschlossener Dachfläche herzustellen. 


